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RS OGH 1955/12/7 7Ob504/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1955

Norm

KO §31 Abs1 Z2

Rechtssatz

Darlehensgewährung durch Sparkasse - Kenntnis von der Zahlungsunfähigkeit des Darlehensnehmers, wenn aus dem

Grundbuchsauszug das Bestehen eines exekutiven Pfandrechtes zugunsten eines Dritten zu ersehen ist.
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